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Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Infrastruktur-, Gesundheits- und 

Umweltausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 1. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 1. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Prioritätenliste des Da-Di-Werkes zum Schulbau- und 

Schulsanierungsprogramm inkl. Verwaltungsgebäude mit der 

Investitionsplanung 2008-2021 - Änderungsantrag CDU 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Beginn der Sanierung der Eichwaldschule in Schaafheim im Rahmen der Prioritätenliste des 

Da-Di-Werkes zum Schulbau- und Schulsanierungsprogramm inkl. Verwaltungsgebäude wird auf 

das Jahr 2018 vorgezogen. Dementsprechende Planungen, Ausschreibungen und Vergaben sind 

daher zu priorisieren. Dem Kreistag ist über die Betriebskommission Da-Di-Werk und die beiden 

Fachausschüsse Infrastruktur, Gesundheit und Umwelt sowie Schule, Sport und Kultur regelmäßig 

zu berichten. 

 

 



Druck: 01.12.2017 11:06  Seite 2 von 2 

Begründung: 

 

Die Eichwaldschule in Schaafheim gehört – neben der Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt und 

der Tannenbergschule in Seeheim-Jugenheim – zu den Schulen deren Sanierung bereits seit 2008 

immer wieder geschoben und verschoben wurde. Hinzu kommt eine Schimmelproblematik, die die 

Aufstellung von Mobiskul-Containern auf dem Sportgelände notwendig macht. Insgesamt ist die 

Schule damit in ihren pädagogischen Möglichkeiten derart eingeschränkt, dass erste Eltern ihre 

Kinder in anderen Schulen anmelden, was die pädagogischen Angebote weiter einzuschränken 

droht. Dieser Teufelskreis kann nur durch eine schnelle, gründliche Sanierung der Eichwaldschule 

und eine nachhaltige Zukunftsperspektive in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018 – 

2023 behoben werden. 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
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